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Informationsveranstaltung am 22. Juni 2011

Möglichkeiten der Ortsentwicklung ïGemeinde Kleinkarlbach

Dipl.-Ing. Architekt Thomas Thiele



22. Juni 2011 Seite 2 Möglichkeiten der Ortsentwicklung - Kleinkarlbach

Inhalte der Informationsveranstaltung

uKurzvorstellung Architekturbüro Thiele 

uStatus Dorfentwicklungskonzept 1987

uSanierungsgebiet oder Dorferneuerung?

uFördermöglichkeiten, Voraussetzungen und Antragsverfahren

uSanierungsverfahren am Beispiel Großkarlbach
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Architekturbüro Thiele

Kurzvorstellung

useit 1995 in Bereichen Bauleitplanung, Stadtplanung, 

Stadtentwicklung, Hochbauplanung und Gebäudesanierung

u12 Mitarbeiter aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung 

und Grünplanung

uBüros in Freiburg/Br. und Mannheim  

useit 2000 Zusammenarbeit mit MVV REGIOPLAN im 

Bereich Bauleitplanung, Ortsentwicklung und Ortssanierung 
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Architekturbüro Thiele

Kurzvorstellung

u Sanierung Ortskern Glatten (VU + Durchführung)

· Fördervolumen ca. 2,3 Mio. EUR, ca. 12 ha, Laufzeit: seit 2003 (fortlaufend)

u Sanierung Ortskern Spechbach (ELR, Grobanalyse + Durchführung, VU)

· Fördervolumen: ca. 0,8 Mio. EUR, ca. 5 ha, Laufzeit: seit 2003 (fortlaufend) 

u Sanierung Böffingen / Neuneck (ELR, Grobanalyse + Durchführung)

· Fördervolumen: ca. 0,4 Mio. EUR, ca. 3 ha, Laufzeit: seit 2004 (fortlaufend)

u Sanierungsgebiet Stadt Schriesheim (VU und Antragsstellung SUW)

· Laufzeit: seit 2008 (fortlaufend)

u Sanierungsgebiet Gemeinde Ilvesheim (VU und Antragsstellung LSP)

· Laufzeit: seit 2008 (fortlaufend)

u Sanierung Stadtkern Treuen, Rodewisch, Lößnitz (jeweils VU + Durchführung)

u Sanierung Großkarlbach (Durchführung)
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Architekturbüro Thiele

Kurzvorstellung

uAls Projektteam stehen Ihnen 

erfahrene Mitarbeiter aus 

unterschiedlichen Fachrichtungen zur 

Verfügung.

uZielstellung ist eine 

umsetzungsorientierte 

Projektbearbeitung in enger 

Abstimmung mit der Gemeinde. 

uEs wird ein verantwortlicher 

Ansprechpartner benannt.
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Status der Gemeinde Kleinkarlbach

Ortsentwicklungskonzept aus dem Jahr 1987
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Status der Gemeinde Kleinkarlbach

Ortsentwicklungskonzept aus dem Jahr 1987

uWesentliche Zielstellungen

·Ausbau und Gestaltung der Ortsmitte mit Platz und Dorfgemeinschaftshaus

·Konzentration der Bebauung auf den historischen Siedlungskern (keine 

Zersiedelung, Stärkung der Ortsränder) 

·Erhalt der Freibereiche und Gärten

·Nachnutzung von landwirtschaftlichen Gebªuden: Wohnungen, Fremdenverkehr, é

·Neugestaltung Ortsdurchfahrt, ausbau ¥PNV, ruhender Verkehr, é 

·Aufwertung des ºffentlichen Raumes, Durchgr¿nung, é

·..é 
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Sanierungsgebiet oder Dorferneuerung?

Zielstellungen

uGrundsätzlich gelten für alle 

Programme die gleichen 

Zielstellungen:

städtebauliche Missstände und 

Funktionsschwächen sollen in  

den überbauten Stadt- und 

Ortsteilen behoben werden.
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Sanierungsgebiet oder Dorferneuerung?

formeller Ablauf

2. Schritt:

Förmliche 

Festlegung;

Aufstellung

Neuordnungs-

konzept

3. Schritt:

Durchführung

von

Modernisierungs-

und Ordnungs-

maßnahmen

4. Schritt:

Aufhebung der 

Sanierungs-

satzung

1. Schritt:

Vorbereitende 

Untersuchung, 

Auswertung der 

Ergebnisse 

Schwerpunkt

gemeinde: 

Aufnahmean-

trag

Ausarbeitung 

Ortsentwickl-

ungskonzept

Umsetzung 

Einzelmaß-

nahmen

uSanierungsgebiet:

Umsetzungszeitraum: ca. 15 Jahre

uDorferneuerung

Bei Schwerpunktgemeinden:

Umsetzungszeitraum ca. 6 Jahre
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Sanierungsgebiet oder Dorferneuerung?

Förderprogramme

uFür die Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen stehen derzeit 

keine Fördermittel zur Verfügung. 

Es erfolgt eine ĂFºrderungñ von privaten MaÇnahmen durch die erhºhten 

Abschreibungsmöglichkeiten in Sanierungsgebieten.

uEine Förderung von kommunalen und privaten Einzelmaßnahmen ist im 

Rahmen des  Dorferneuerungsprogramms möglich

Einzelanträge für komm. und private Maßnahmen

u Hinweis: evtl. Aufnahme als Schwerpunktgemeinde:

fester Finanzierungsrahmen um umfassende, ganzheitlich angelegte Konzepte  realisieren zu 

können bzw. müssen.

Bewilligungszeitraum: 6 Jahre, Eigenmittel für komm. Maßnahmen erf. 
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Steuerliche Abschreibung in Sanierungsgebieten

Fördergrundlagen Sanierung

uFür die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten muss ein Sanierungsgebiet

förmlich festgelegt  werden.

I.d.R. erfolgt dies im Ergebnis einer sog. Vorbereitenden Untersuchung; 

Grundlage sind die 136 BauGB (ĂBesonderes Stªdtebaurechtñ)

Innerhalb des Sanierungsgebietes besteht die Möglichkeit der erhöhten 

steuerlichen Abschreibung von Instandsetzungs- und Modernisierungskosten 

an Gebäuden nach 7h, 10f und 11a Einkommensteuergesetz (EStG). 
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Steuerliche Abschreibung in Sanierungsgebieten 

Gesetzliche Grundlagen

uGemäß Einkommensteuergesetz (EStG) können die Kosten für private 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden in 

Sanierungsgebieten steuerlich geltend gemacht werden:

§ 7h EStG: erhöhte Absetzung von Modernisierungskosten bis zu 100 % der 

bescheinigten Kosten innerhalb eines Zeitraums von 12 Jahren.

§ 11a EStG: Verteilung von Erhaltungsaufwand auf 2 - 5 Jahre möglich.

§ 10f EStG: erhöhter Abzug von Modernisierungs- und  Erhaltungs-

aufwendungen als Sonderausgaben bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten

Gebäuden bis zu 90 % innerhalb von 10 Jahren.

Bei Baudenkmälern gilt § 7i EStG sowie § 10f und 11b EStG entsprechend.
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uLage des Gebäudes in einem Sanierungsgebiet 

uDas Gebäude muss modernisierungs- oder instandsetzungsbedürftig im 

Sinne des § 177 BauGB sein. 

uDie Modernisierungs- und/oder Instandsetzungsmaßnahmen sollen die 

Mängel und Missstände nachhaltig beheben bzw. beseitigen. 

uGrundsätzlich nicht förderfähig sind z.B. Luxussanierungen oder bereits 

begonnene Maßnahmen

Steuerliche Abschreibung in Sanierungsgebieten

Voraussetzungen
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Steuerliche Abschreibung in Sanierungsgebieten

Verfahren

1. Antragsformular der 1. Antragstufe ausfüllen (bei der Kommune ausliegend),

die 1. Antragstufe dient der Prüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit des Vorhabens

2. Abstimmung der Maßnahme mit der Gemeinde und dem Sanierungsbeauftragten, 

ggfs. in einem zu vereinbarenden Ortstermin

3. Weitere Konkretisierung, ggfs. Entwurfsskizze und Kostenschätzung, Festlegung der 

Planungsvorgaben; ggfs. Baugenehmigungsverfahren 

4. Abschluss der Modernisierungsvereinbarung mit der Gemeinde Ÿ danach Baubeginn 

5. Durchführung der Baumaßnahmen im vereinbarten Zeitraum

6. ĂSchlussabrechnungñ der MaÇnahme, fºrderrechtliche Abnahme; Ausstellung der 

Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt
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Förderung im Rahmen der Dorferneuerung
Fördervoraussetzungen

u Es werden nur Maßnahmen an Gebäuden gefördert, die bauliche 

Missstände aufweisen, im Ortskern liegen und deren Sanierung stilgerecht 

vorgenommen wird. 

u Zuschüsse werden insbesondere bei Modernisierungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen gewährt, sowie z. B. für

· die Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden mit orts- und landschaftsprägendem 

Charakter, 

· die Anpassung von Gebäuden land- und forstwirtschaftlicher Betriebe an die 

Erfordernisse zeitgerechten Wohnens und Arbeitens, oder

· Maßnahmen zur Sicherung der örtlichen Grundversorgung.

u förderfähige Aufwendungen: mindestens 7.669,00 EUR
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Förderung im Rahmen der Dorferneuerung

Fördergrundlagen

uVoraussetzung für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des  

Dorferneuerungsprogramms ist das Vorliegen eines ganzheitlichen 

Dorfentwicklungskonzeptes - dies gilt insb. für Schwerpunktgemeinden.

Im Unterschied zum Sanierungsgebiet bedarf es aber keiner förmlichen 

Gebietsfestlegung.

Für private Maßnahmen Förderquoten von 10-30 % als Zuwendung (mit 

Höchstsätzen), für kommunale Maßnahmen bis zu 65 %.

uHinweis:eine ĂKombinationñ Sanierungsgebiet und Dorferneuerung ist 

möglich zusätzlicher Anreiz
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Förderung im Rahmen der Dorferneuerung

Verfahren 

1. Zur Beurteilung des Vorhabens benötigt die Bewilligungsstelle (Kreisverwaltung) 
eine Maßnahmenbeschreibung inkl. Fotodokumentation. 

2. Nach entsprechender Abstimmung können die Planungen konkretisiert werden, 
wobei für die Antragsstellung grs. eine Kostenschätzung benötigt wird. Bei weniger 
umfangreichen Maßnahmen genügen auch Handwerkerangebote und 
Bestandspläne.

3. Die Antragsformulare werden von der Verbandsgemeindeverwaltung ausgehändigt 
und sind auch dort einzureichen.

4. Die Anträge werden durch die Kreisverwaltung geprüft und gegebenenfalls 
bewilligt.

u Hinweis: Zunächst werden die erforderlichen Angaben und Unterlagen bei der 
Ortsgemeinde oder dem Sanierungsbeauftragten eingereicht. Die 1. Antragstufe dient 
der Prüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit des Vorhabens. Antragsformulare gibt 
es bei der Ortsgemeinde oder dem Sanierungsbeauftragten.
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Förderung im Rahmen der Dorferneuerung
Förderhöchstsätze

u Die Förderquoten für Einzelmaßnahmen betragen je nach Art und Umfang bis zu   

30% der förderfähigen Ausgaben pro Objekt.

u Für die jeweiligen Förderquoten bestehen grs. unterschiedliche Förderhöchstsätze:

· bei 10 % max. 5.000 EUR (kleinere Vorhaben),

· bei 20 % max. 10.000 EUR (umfangreichere Sanierungsmaßnahmen),

· bei 30 % max. 15.000 EUR (z. B. bei der Schaffung neuen Wohnraums),

u Förderhöchstsatz: 20.452 EUR, sofern Mittel nach der Gemeinschaftsaufgabe 

ĂVerbesserung der Agrarstruktur und des K¿stenschutzesñ eingesetzt werden.

u (bei Förderung aus Mitteln nach dem Finanzausgleichgesetz Zuschuss bis zu 60 %, 

max. 25.565 EUR möglich)
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Beispiel: Vorgehensweise in Großkarlbach

Verfahren

u Grundsatzbeschluss zur Durchführung städtebaulicher 

Sanierungsmaßnahmen im November 2008

u Beauftragung im März 2010

u Beschluss zum Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) im Mai 

2010, Auftaktveranstaltung und Bürgerinformation am 31. Mai 2010

u Begehung des Untersuchungsgebietes im Juni 2010, parallel 

Fragebogenaktion, Ausarbeitung der VU

u Vorstellung der Ergebnisse im Oktober 2010

u Satzungsbeschluss im Dezember 2010 (Ăfºrmliche Festlegungñ)

u Bürgerinformation im Februar 2011 
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¤hoher Bestand an 

historischer und 

denkmalgeschützter 

Bausubstanz

¤Denkmalzone 

ĂOrtskernñ

¤ viele ortsbild-

prägende Gebäude

Ą hoher Anteil 

erhaltungswerter 

Gebäude

Beispiel: Vorgehensweise in Großkarlbach - VU 

Denkmalschutz und historische Bausubstanz
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Beispiel: Vorgehensweise in Großkarlbach - VU

Baustruktur und Bausubstanz

¤ ca. 20 % der 

Gebäude um-

fassender, ca. 67 % 

mittlerer Sanierungs-

bedarf

¤Bereiche mit hoher  

Bebauungsdichte und 

engen Grundstücks-

zuschnitten, teilw. 

Nutzungskonflikte

¤ (Teil-)Leerstand:18  

Wohngebäude, 4 

Gewerbeobjekte

Ą Neuordnungs- und 

hoher Sanierungs-

bedarf


